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I. Allgemeine Bestimmungen 

 

§ 1 

Firma, Sitz 

 

(1) Die Aktiengesellschaft führt die Firma CENIT Aktiengesellschaft. 

 

(2) Sitz der Gesellschaft ist Stuttgart. 

 

 

§ 2 

Gegenstand des Unternehmens 

 

(1) Gegenstand des Unternehmens ist 

 

- jedwede Art von Dienstleistungen im Bereich der Einführung und des Betriebs 

von Informationstechnologien, 

- der Vertrieb und der Handel mit Software und Anlagen der Informationstechnolo-

gie sowie 

- der Erwerb von Unternehmen und Beteiligungen an Unternehmen, wenn das 

Zielunternehmen in der Software- oder Informationstechnologiebranche tätig ist. 

 

(2) Die Gesellschaft ist zu allen Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die dem Ge-

genstand des Unternehmens dienen und den Gesellschaftszweck fördern. Innerhalb 

dieser Grenzen ist die Gesellschaft berechtigt, gleichartige oder ähnliche Unterneh-

men zu pachten oder deren Vertretung zu übernehmen, Zweigniederlassungen im In- 

und Ausland zu errichten sowie Interessengemeinschafts- und ähnliche Verträge, 

soweit gesetzlich zulässig, abzuschließen. 
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§ 3 

Bekanntmachungen und Übermittlung von Informationen 

im Wege der Datenfernübertragung 

 

(1) Die Bekanntmachungen der Gesellschaft werden im elektronischen Bundesanzeiger 

veröffentlicht, soweit das Gesetz nicht zwingend etwas anderes bestimmt. 

 

(2) Die Gesellschaft ist berechtigt, Informationen an ihre Aktionäre im Wege der Daten-

fernübertragung gem. § 30 b Abs. 3 WpHG zu übermitteln. 

 

  

§ 4 

Dauer der Gesellschaft, Geschäftsjahr 

 

(1) Die Dauer der Gesellschaft ist nicht auf eine bestimmte Zeit begrenzt. 

 

(2) Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 

 

 

II. Grundkapital und Aktien 

 

§ 5 

Grundkapital, genehmigtes Kapital, bedingtes Kapital 

 

(1)  Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt EUR 8.367.758,00 (in Worten: Euro acht 

Millionen dreihundertsiebenundsechzigtausendsiebenhundertachtundfünfzig). 

 

(2)  Das Grundkapital ist eingeteilt in 8.367.758 (in Worten: acht Millionen dreihundertsie-

benundsechzigtausendsiebenhundertachtundfünfzig) Stückaktien (Stammaktien). 

 

(3) Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft für die Dauer von fünf 

Jahren vom 13.06.2006 an mit Zustimmung des Aufsichtsrats durch Ausgabe von bis 

zu 4.183.879 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien gegen Bar- oder Sach-
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einlage einmalig oder in Teilbeträgen mehrmals um insgesamt bis zu EUR 

4.183.879,00 zu erhöhen (genehmigtes Kapital). Dabei ist den Aktionären ein Be-

zugsrecht einzuräumen. Die neuen Aktien können auch einem Kreditinstitut oder 

mehreren Kreditinstituten sowie einem oder mehreren nach § 53 Abs. 1 Satz 1 oder § 

53 b Abs. 1 Satz 1 oder Abs. 7 des Gesetzes über das Kreditwesen tätigen Unter-

nehmen zur Übernahme angeboten werden mit der Verpflichtung, sie den Aktionären 

zum Bezug anzubieten (mittelbares Bezugsrecht). 

 

  Der Vorstand ist jedoch ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das gesetzli-

che Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen: 

 

a)  für einen Teilbetrag von insgesamt bis zu EUR 1.945.600,00 bei Kapitalerhö-

hungen gegen Sacheinlagen zum Zwecke des Erwerbs von Unternehmen 

oder von Beteiligungen an Unternehmen; der Erwerb eines Unternehmens 

oder einer Beteiligung darf nur erfolgen, wenn der Gegenstand des Zielunter-

nehmens im Wesentlichen im Rahmen des Unternehmensgegenstandes der 

Gesellschaft gemäß § 2 Abs. 1 der Satzung liegt; 

 

b) für einen Teilbetrag von insgesamt bis zu EUR 836.775,00 bei Kapitalerhö-

hungen gegen Bareinlagen, um die neuen Aktien zu einem Ausgabebetrag 

auszugeben, der den Börsenpreis nicht wesentlich unterschreitet (§ 186 Abs. 

3 Satz 4 AktG). 

   

Sofern der Vorstand von den vorgenannten Ermächtigungen zum Bezugsrechtsaus-

schluss keinen Gebrauch macht, kann das Bezugsrecht der Aktionäre nur für Spit-

zenbeträge ausgeschlossen werden. Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung 

des Aufsichtsrats die weiteren Einzelheiten der Durchführung von Kapitalerhöhungen 

aus dem genehmigten Kapital, insbesondere den weiteren Inhalt und die Bedingun-

gen der Aktienausgabe, festzulegen. 

   

Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, die Fassung von § 5 der Satzung nach teilweiser oder 

vollständiger Durchführung der Erhöhung des Grundkapitals entsprechend der jewei-

ligen Ausnutzung des genehmigten Kapitals und, falls das genehmigte Kapital bis 
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zum Ablauf des 13.06.2011 nicht oder nicht vollständig ausgenutzt worden sein sollte, 

nach Ablauf der Ermächtigungsfrist anzupassen. 

 

(4)   Das Grundkapital ist um bis zu EUR 520.000,00 durch Ausgabe von bis zu insgesamt 

520.000 auf den Inhaber lautende Stückaktien (Stammaktien) bedingt erhöht (beding-

tes Kapital II). Die bedingte Kapitalerhöhung dient der Gewährung von Aktien an die 

Inhaber von Bezugsrechten, zu deren Ausgabe der Vorstand mit Beschluss der 

Hauptversammlung vom 19. Juni 2002 in der Fassung des Hauptversammlungsbe-

schlusses vom 10.06.2005 ermächtigt wurde. Die bedingte Kapitalerhöhung wird nur 

insoweit durchgeführt, wie die Inhaber von Bezugsrechten, die aufgrund der Ermäch-

tigung der Hauptversammlung vom 19. Juni 2002 in der Fassung des Hauptver-

sammlungsbeschlusses vom 10.06.2005 gewährt wurden, diese Bezugsrechte ausü-

ben. Die neuen Aktien nehmen jeweils vom Beginn des Geschäftsjahres an, in dem 

sie durch Ausübung von Bezugsrechten entstehen, am Gewinn teil. Der Vorstand ist 

ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die weiteren Einzelheiten der beding-

ten Kapitalerhöhung und ihrer Durchführung festzusetzen. 

   

 

§ 6 

Aktien 

 

(1) Die Aktien lauten auf den Inhaber. Trifft im Falle einer Kapitalerhöhung der Erhö-

hungsbeschluß keine Bestimmung darüber, ob die neuen Aktien auf den Inhaber 

oder auf Namen lauten sollen, so lauten sie auf den Inhaber. 

 

(2) Der Anspruch der Aktionäre auf Verbriefung ihrer Anteile ist ausgeschlossen. 

 

(3) In einem Kapitalerhöhungsbeschluß kann die Gewinnbeteiligung neuer Aktien ab-

weichend von § 60 Abs. 2 Satz 3 AktG festgesetzt werden. 
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III. Vorstand 

 

§ 7 

Zusammensetzung und Bestellung 

 

(1) Der Vorstand der Gesellschaft besteht aus mindestens zwei Personen. Die Zahl der 

Mitglieder des Vorstands und etwaiger stellvertretender Vorstandsmitglieder wird 

durch den Aufsichtsrat festgesetzt. 

 

(2) Die Vorstandsmitglieder und deren etwaige Stellvertreter werden durch den Auf-

sichtsrat bestellt und abberufen. Der Aufsichtsrat kann den Abschluß, die Änderung 

und die Kündigung der Anstellungsverträge an einen Personalausschuß übertragen. 

 

 

§ 8 

Geschäftsführung 

 

(1) Der Vorstand führt die Geschäfte der Gesellschaft nach den Bestimmungen des Ge-

setzes, der Satzung und der Geschäftsordnung. 

 

(2) Der Vorstand leitet die Gesellschaft unter eigener Verantwortung und entscheidet 

über alle Fragen von wesentlicher oder grundsätzlicher Bedeutung. Unbeschadet 

dieser Gesamtverantwortung leitet jedes Vorstandsmitglied den ihm durch den Ge-

schäftsverteilungsplan zugewiesenen Geschäftsbereich selbständig. 

 

(3) Der Aufsichtsrat legt bestimmte Arten von Geschäften und Handlungen fest, die nur 

mit seiner Zustimmung vorgenommen werden dürfen. 
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§ 9 

Vertretung der Gesellschaft 

 

(1) Die Gesellschaft wird durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstands-

mitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. 

 

(2) Der Aufsichtsrat kann alle oder einzelne Vorstandsmitglieder mit oder ohne Befreiung 

von den Beschränkungen des § 181 BGB zur Einzelvertretung ermächtigen. § 112 

AktG bleibt unberührt. 

 

 

IV. Aufsichtsrat 

 

§ 10 

Zusammensetzung, Amtszeit 

 

(1) Der Aufsichtsrat besteht aus drei Mitgliedern, und zwar aus zwei Mitgliedern, die von 

der Hauptversammlung gewählt werden und einem Mitglied, dessen Wahl sich nach 

§ 5 des Drittelbeteiligungsgesetzes richtet. 

 

(2)  Die Amtszeit der Mitglieder des Aufsichtsrats endet mit dem Schluß der Hauptver-

sammlung, die über die Entlastung für das vierte Geschäftsjahr nach dem Beginn der 

Amtszeit beschließt, wobei das Geschäftsjahr, in dem die Amtszeit beginnt, nicht mit-

gerechnet wird. Eine, auch mehrfache, Wiederwahl ist zulässig. Die Hauptversamm-

lung kann für Aufsichtsratsmitglieder, die von Aktionären bestellt werden, bei der 

Wahl eine kürzere Amtszeit bestimmen. 

 

(3)    Für Aufsichtsratsmitglieder der Anteilseigner können Ersatzmitglieder gewählt wer-

den, die in einer bei der Wahl festgelegten Reihenfolge an die Stelle vorzeitig aus-

scheidender Aufsichtsratsmitglieder der Anteilseigner treten. Das Amt eines in den 

Aufsichtsrat eintretenden Ersatzmitglieds der Anteilseigner erlischt mit dem Ende der 

Hauptversammlung, in der eine Neuwahl für den Ausgeschiedenen stattfindet, spä-

testens jedoch mit Ablauf der restlichen Amtsdauer des Ausgeschiedenen. Für die 
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Wahl eines Ersatzmitglieds für das Aufsichtsratsmitglied der Arbeitnehmer gelten die 

Regelungen des Drittelbeteiligungsgesetzes. 

 

(4)  Jedes Mitglied des Aufsichtsrats und jedes Ersatzmitglied kann sein Amt durch 

schriftliche Erklärung gegenüber dem Vorsitzenden des Aufsichtsrats, dieser durch 

schriftliche Erklärung gegenüber dem Stellvertretenden Aufsichtsratsvorsitzenden 

oder gegenüber dem Vorstand, mit einer Frist von einem Monat niederlegen. Eine 

Niederlegung mit sofortiger Wirkung ist nur aus wichtigem Grund zulässig. Ist für ein 

vorzeitig ausscheidendes Aufsichtsratsmitglied der Anteilseigner kein Ersatzmitglied 

gewählt worden, ist für den Ausgeschiedenen in der nächsten Hauptversammlung ei-

ne Neuwahl vorzunehmen; abweichend von Abs. 2 erfolgt die Wahl des Nachfolgers 

nur für den Rest der Amtszeit des ausgeschiedenen Mitglieds. Für die Nachwahl des 

ausgeschiedenen Aufsichtsratsmitglieds der Arbeitnehmer und für die Abberufung 

des Aufsichtsratsmitglieds der Arbeitnehmer gelten die Vorschriften des Drittelbeteili-

gungsgesetzes. 

 

 

§ 11 

Vorsitzender, Stellvertreter 

 

(1) Im Anschluss an die Hauptversammlung, in der die Aufsichtsratsmitglieder der An-

teilseigner gewählt wurden, findet eine Aufsichtsratssitzung statt, zu der es einer be-

sonderen Einladung nicht bedarf. In dieser Sitzung wählt der Aufsichtsrat unter dem 

Vorsitz des an Lebensjahren ältesten Aufsichtsratsmitglieds aus seiner Mitte den 

Vorsitzenden des Aufsichtsrats und dessen Stellvertreter für die in § 10 Abs. 2 be-

stimmte Amtszeit. Scheidet der Vorsitzende des Aufsichtsrats oder sein Stellvertreter 

während seiner Amtszeit aus, so hat der Aufsichtsrat unverzüglich eine Neuwahl für 

die restliche Amtszeit des Ausgeschiedenen vorzunehmen. 

 

(2) Der Stellvertreter des Aufsichtsratsvorsitzenden hat mit den gesetzlichen Einschrän-

kungen nur dann die Rechte und Pflichten des Vorsitzenden, wenn dieser an der 

Ausübung seines Amtes verhindert ist. 
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(3) Der Vorsitzende des Aufsichtsrats - im Falle seiner Verhinderung sein Stellvertreter - 

gibt die Willenserklärungen des Aufsichtsrats ab und führt dessen Schriftwechsel. 

 

 

§ 12 

Sitzungen des Aufsichtsrats und Beschlußfassung 

 

(1) Die Beschlüsse des Aufsichtsrats werden in Sitzungen gefaßt, welche der Vorsitzen-

de des Aufsichtsrats leitet. Die Art der Abstimmung bestimmt der Vorsitzende des 

Aufsichtsrats. Schriftliche, fernmündliche oder fernkopierte Beschlussfassungen so-

wie Beschlussfassungen per e-mail sind zulässig, wenn der Vorsitzende des Auf-

sichtsrats dies für den Einzelfall bestimmt. 

 

 (2) Die Sitzungen des Aufsichtsrats werden durch den Vorsitzenden des Aufsichtsrats, 

im Falle seiner Verhinderung durch dessen Stellvertreter einberufen. Die Einberufung 

kann schriftlich, fernschriftlich oder telegrafisch erfolgen. Die Einberufungsfrist beträgt 

mindestens zwei Wochen, kann jedoch in den vom Einberufenden als eilig erachteten 

Fällen bis auf drei Tage verkürzt werden. In der Einberufung sind die einzelnen Punk-

te der Tagesordnung so anzugeben, daß verhinderte Aufsichtsratsmitglieder ihre 

Stimme schriftlich abgeben können. Den Aufsichtsratsmitgliedern sollen möglichst 

frühzeitig die für die Beschlußfassung erforderlichen Unterlagen übersandt werden. 

 

(3) Jedes Aufsichtsratsmitglied oder der Vorstand kann unter Angabe des Zwecks und 

der Gründe verlangen, daß der Vorsitzende des Aufsichtsrats unverzüglich den Auf-

sichtsrat einberuft. Die Sitzung muß binnen zwei Wochen nach der Einberufung statt-

finden. Wird einem Verlangen, das von mindestens zwei Aufsichtsratsmitgliedern 

oder vom Vorstand geäußert ist, nicht entsprochen, so können die Antragsteller unter 

Mitteilung des Sachverhalts und unter Beachtung der Form- und Fristerfordernisse in 

Abs. (2) selbst den Aufsichtsrat einberufen. 

 

(4) Ist ein Mitglied des Aufsichtsrats verhindert, an der Sitzung teilzunehmen, so kann es 

ein anderes Mitglied des Aufsichtsrats ermächtigen, eine schriftliche Stimmabgabe zu 

überreichen. In diesem Fall gilt das verhinderte Mitglied als an der Beschlußfassung 
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teilnehmend. Diese Bestimmungen gelten auch für den Vorsitzenden des Aufsichts-

rats und dessen Stellvertreter. 

 

(5) Der Aufsichtsrat ist beschlußfähig, wenn die Mitglieder unter der zuletzt bekanntge-

gebenen Anschrift ordnungsgemäß eingeladen wurden und alle Mitglieder an der Be-

schlußfassung teilnehmen. 

 

(6) Ist ein Tagesordnungspunkt nicht ordnungsgemäß angekündigt worden, so darf hier-

über nur beschlossen werden, wenn kein in der Sitzung anwesendes Aufsichts-

ratsmitglied widerspricht. Abwesenden Aufsichtsratsmitgliedern ist in einem solchen 

Fall Gelegenheit zu geben, binnen einer vom Verhandlungsleiter festzusetzenden 

angemessenen Frist ihre Stimme nachträglich schriftlich abzugeben; der Beschluß 

wird erst wirksam, wenn die abwesenden Aufsichtsratsmitglieder innerhalb der Frist 

nicht widersprochen haben. 

 

(7) Beschlüsse des Aufsichtsrats werden mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stim-

men gefaßt, soweit nicht nach Gesetz oder dieser Satzung etwas anderes vorge-

schrieben ist. 

 

(8) An der Abstimmung über einen Gegenstand der Tagesordnung kann sich ein Auf-

sichtsratsmitglied dann nicht beteiligen, wenn die Beschlußfassung die Vornahme ei-

nes Rechtsgeschäfts mit ihm oder die Einleitung eines Rechtsstreits zwischen ihm 

und dem Unternehmen betrifft. 

 

(9) Der Aufsichtsrat kann aus seiner Mitte jederzeit einen oder mehrere Ausschüsse bil-

den und deren Aufgaben, Befugnisse und Verfahren in einer Geschäftsordnung fest-

legen. Den Ausschüssen können - soweit gesetzlich zulässig - auch Entschei-

dungsbefugnisse des Aufsichtsrats übertragen werden. 

 

(10)  Über die Sitzungen des Aufsichtsrats ist eine Niederschrift anzufertigen, die vom Sit-

zungsvorsitzenden zu unterzeichnen und zu den Akten der Gesellschaft zu nehmen 

ist. In der Niederschrift sind Ort und Tag der Sitzung, Teilnehmer, die Gegenstände 

der Tagesordnung, der wesentliche Inhalt der Verhandlungen und die Beschlüsse des 
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Aufsichtsrats festzuhalten. Im Falle von schriftlichen, fernmündlichen oder fernkopier-

ten Beschlussfassungen sowie im Falle von Beschlussfassungen per e-mail gilt ent-

sprechendes mit der Maßgabe, dass die Niederschrift vom Vorsitzenden des Auf-

sichtsrats zu unterzeichnen ist. 

 

 

§ 13 

Verantwortlichkeit und Verschwiegenheitspflicht 

 

(1) Der Aufsichtsrat arbeitet mit den übrigen Unternehmensorganen vertrauensvoll zum 

Wohle des Unternehmens zusammen. 

 

(2) Die Mitglieder des Aufsichtsrats haben gleiche Rechte und Pflichten. Sie sind an Auf-

träge und Weisungen nicht gebunden. Sie haben bei der Ausübung ihres Amtes die 

Sorgfalt eines ordentlichen und gewissenhaften Kontrolleurs der Geschäftsleitung 

anzuwenden. 

 

(3) Über vertrauliche Angaben und Geheimnisse der Gesellschaft, namentlich Betriebs- 

oder Geschäftsgeheimnisse, die ihnen durch ihre Tätigkeit im Aufsichtsrat bekannt 

geworden sind, haben sie Stillschweigen zu bewahren. Will ein Mitglied des Auf-

sichtsrats Informationen an Dritte weitergeben, von denen nicht mit Sicherheit aus-

zuschließen ist, daß sie vertraulich sind oder Geheimnisse der Gesellschaft betreffen, 

so ist das Mitglied verpflichtet, den Vorsitzenden des Aufsichtsrats vorher zu unter-

richten und ihm Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben. 

 

(4) Aufsichtsratsmitglieder, die ihre Pflichten verletzen, sind der Gesellschaft zum Ersatz 

des daraus entstehenden Schadens als Gesamtschuldner verpflichtet. 
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§ 14 

Vergütung 

 

(1) Jedes Mitglied des Aufsichtsrats erhält eine feste, nach Ablauf des Geschäftsjahres 

zahlbare Vergütung von € 15.000,00. Der Vorsitzende des Aufsichtsrats erhält das 

Doppelte, sein Stellvertreter das Eineinhalbfache dieses Betrages. 

 

(2) Aufsichtsratsmitglieder, die nur während eines Teils des Geschäftsjahres dem Auf-

sichtsrat angehören, erhalten die Vergütung nach Abs. (1) insoweit, als es dem Ver-

hältnis ihrer Zugehörigkeitsdauer zum gesamten Geschäftsjahr entspricht. 

 

(3) Die Gesellschaft trägt die auf die Mitglieder des Aufsichtsrats insgesamt entfallenden 

Versicherungsprämien für eine von der Gesellschaft abgeschlossene Vermögens-

schadenhaftpflichtversicherung (D&O Versicherung). 

  

(4) Die Mitglieder des Aufsichtsrats erhalten außerdem Ersatz für die ihnen bei Wahr-

nehmung ihres Amtes erwachsenen Auslagen. Eine auf ihre Bezüge zu entrichtende 

Umsatzsteuer wird den Mitgliedern des Aufsichtsrats von der Gesellschaft erstattet. 

 

 

§ 15 

Geschäftsordnung 

 

Der Aufsichtsrat gibt sich im Rahmen der gesetzlichen und der durch diese Satzung auf-

gestellten Bestimmungen eine Geschäftsordnung. 

 

 

§ 16 

Ermächtigung zu Satzungsänderungen 

 

Der Aufsichtsrat ist berechtigt, Änderungen und Ergänzungen der Satzung, die nur die Fas-

sung betreffen, mit Stimmenmehrheit zu beschließen. 
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V. Hauptversammlung 

 

§ 17 

Ordentliche und außerordentliche Hauptversammlung 

 

(1) Die ordentliche Hauptversammlung findet innerhalb der ersten acht Monate eines 

jeden Geschäftsjahres statt. Sie beschließt insbesondere über die Entlastung des 

Vorstands und des Aufsichtsrats, über die Verwendung des Bilanzgewinns, über die 

Wahl des Abschlußprüfers, über die Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern und in den 

vom Gesetz vorgesehenen Fällen über die Feststellung des Jahresabschlusses und 

die Billigung des Konzernabschlusses. 

 

(2) Außerordentliche Hauptversammlungen sind einzuberufen, wenn es das Wohl der 

Gesellschaft erfordert. 

 

 

§ 18 

Einberufung 

 

(1)  Die Hauptversammlung wird vom Vorstand (§ 121 Abs. 2 AktG) oder in den vom Ge-

setz vorgesehenen Fällen (§ 111 Abs. 3 AktG) vom Aufsichtsrat einberufen. 

   

(2)  Die Hauptversammlungen finden am Sitz der Gesellschaft oder an einem anderen Ort 

statt, welcher sich im Umkreis von 50 km um den Gesellschaftssitz befindet. 

   

(3)  Die Hauptversammlung ist mindestens dreißig Tage vor dem Tag, bis zu dessen Ab-

lauf sich die Aktionäre vor der Versammlung anzumelden haben (§ 19 Abs. 1), einzu-

berufen. Die Einberufung ist unter Angabe der Tagesordnung im elektronischen Bun-

desanzeiger bekanntzumachen. Der Tag der Einberufung ist nicht mitzurechnen. 
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§ 19 

Teilnahmerecht und Stimmrecht der Aktionäre 

 

(1) Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind 

nur diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich mindestens 6 Tage vor der Hauptver-

sammlung bei der Gesellschaft unter der in der Einberufung hierfür mitgeteilten Ad-

resse in Textform angemeldet haben. Die Aktionäre müssen darüber hinaus ihre Be-

rechtigung zur Teilnahme und Ausübung des Stimmrechts nachweisen. Dazu bedarf 

es eines in Textform in deutscher oder englischer Sprache erstellten Nachweises ih-

res Anteilsbesitzes durch das depotführende Institut, der sich auf den Beginn des ei-

nundzwanzigsten Tages vor der Hauptversammlung beziehen und der Gesellschaft 

unter der in der Einberufung hierfür mitgeteilten Adresse mindestens sechs Tage vor 

der Hauptversammlung zugehen muss. Der Tag der Hauptversammlung und der Tag 

des Zugangs sind nicht mitzurechnen. 

 

(2) Für die Berechnung der Fristen nach den §§ 18, 19 der Satzung gelten die gesetzli-

chen Bestimmungen. 

 

 

§ 20 

Versammlungsleiter 

 

(1) Den Vorsitz in der Hauptversammlung führt der Vorsitzende des Aufsichtsrats oder, 

im Falle seiner Verhinderung, ein von ihm bestimmtes anderes Mitglied des Auf-

sichtsrats. Für den Fall, daß kein Mitglied des Aufsichtsrats den Vorsitz übernimmt, 

wird der Versammlungsleiter unter Leitung des ältesten anwesenden Aktionärs durch 

die Hauptversammlung gewählt. 

 

(2) Der Versammlungsleiter leitet die Versammlung, bestimmt die Reihenfolge der Ge-

genstände der Tagesordnung sowie die Art und Form der Abstimmung. 
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§ 21 

Stimmrecht, Beschlußfassung 

 

(1) Die Beschlüsse der Hauptversammlung werden mit einfacher Mehrheit der abgege-

benen Stimmen und, soweit eine Kapitalmehrheit erforderlich ist, mit einfacher Kapi-

talmehrheit gefaßt, falls nicht Gesetz oder Satzung zwingend etwas anderes vor-

schreiben. 

 

(2) Wird bei Wahlen im ersten Wahlgang keine Mehrheit erzielt, so werden die beiden 

Bewerber mit den erreichten höchsten Stimmzahlen zur engeren Wahl gestellt. Er-

reichen die beiden Bewerber im zweiten Wahlgang gleiche Stimmzahlen, so ent-

scheidet das durch den Vorsitzenden zu ziehende Los. 

 

(3) Jede Stückaktie gewährt eine Stimme. Das Stimmrecht beginnt erst mit der vollstän-

digen Leistung der Einlage. 

 

 

VI. Rechnungslegung und Gewinnverwendung 

 

§ 22 

Jahresabschluß 

 

(1)  Der Vorstand hat in den ersten drei Monaten des Geschäftsjahres für das vergange-

ne Geschäftsjahr den Jahresabschluss und den Lagebericht sowie den Konzernab-

schluss und den Konzernlagebericht aufzustellen und dem Aufsichtsrat unverzüglich 

vorzulegen. Gleichzeitig mit dem Jahresabschluss und dem Lagebericht hat der Vor-

stand dem Aufsichtsrat den Vorschlag vorzulegen, den er der Hauptversammlung für 

die Verwendung des Bilanzgewinns machen will. 

   

 (2) Billigt der Aufsichtsrat den Jahresabschluß, so ist dieser festgestellt, billigt er den 

Konzernabschluss, so ist dieser genehmigt.  Wenn sich Vorstand und Aufsichtsrat für 

die Feststellung des Jahresabschlusses durch die Hauptversammlung entscheiden 

oder wenn der Aufsichtsrat den Jahresabschluß nicht billigt, hat der Vorstand unver-
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züglich die Hauptversammlung zur Feststellung des Jahresabschlusses einzuberu-

fen; entsprechendes gilt für die Genehmigung des Konzernabschlusses. 

 

(3) Stellen Vorstand und Aufsichtsrat den Jahresabschluß fest, so können sie durch ge-

meinsamen Beschluß auch einen die Hälfte übersteigenden Teil des Jahresüber-

schusses in die anderen Gewinnrücklagen einstellen, bis diese die Hälfte des Grund-

kapitals erreicht haben. Dabei sind Beträge, die in die gesetzliche Rücklage einzus-

tellen sind, und ein Verlustvortrag vorab vom Jahresüberschuß abzuziehen. 

 

   

§ 23 

Gewinnverwendung, Abschlagszahlungen auf den Bilanzgewinn 

 

(1) Der Bilanzgewinn steht zur Verfügung der Hauptversammlung, die über seine Ver-

wendung bestimmt. 

 

(2) Der Vorstand ist berechtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats nach Ablauf des Ge-

schäftsjahres auf den voraussichtlichen Bilanzgewinn einen Abschlag an die Ak-

tionäre zu zahlen. 

 

 

VII. Schlußbestimmungen 

 

§ 24 

Gründungsaufwand 

 

Die Gesellschaft trägt den Gründungsaufwand (Umwandlungsaufwand), insbesondere die 

Kosten des Registergerichts, des Notars, der Bekanntmachungen und der Umwandlungsprü-

fung sowie die Kosten der rechtlichen und steuerlichen Beratung. Der Gesamtbetrag dieser 

Kosten wird auf Euro 51.129,19 geschätzt. 
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Bescheinigung gem. § 181 Abs. 1 S. 2 AktG 

 

Hiermit bescheinige ich, dass die geänderten Bestimmungen der Satzung der Gesellschaft 

unter der Firma CENIT Aktiengesellschaft mit dem Sitz in Stuttgart, HRB 19117 des Amtsge-

richts Stuttgart, mit den Beschlüssen über die Änderung der Satzung vom 28.05.2010 (Ur-

kundenrolle Nr.     /2010 E des Notars Markus Esper in Stuttgart) und die unveränderten Be-

stimmungen mit dem zuletzt zum Handelsregister eingereichten vollständigen Wortlaut der 

Satzung übereinstimmen. 

       
 
Stuttgart, den 28. Mai 2010 

 

       Notar 

 

       -Esper- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


